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Teil I Vorbemerkungen 
 

Der vorliegende Lehrplan entspricht dem Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der 

Berufsschule, der durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen wor-

den ist, und der mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Ein-

vernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt ist. 

 

Der Lehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. vergleichbarer 

Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Der Lehrplan be-

schreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Abschlüsse. 

 

Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz sowie 

die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und Inhalte 

der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schülerinnen den Ab-

schluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Berufsschule. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 
 

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen ge-

meinsamen Bildungsauftrag. 

 

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenvereinba-

rung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.03.2015 in der jeweils 

gültigen Fassung) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Be-

rufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen be-

rufsbezogene und berufsübergreifende Handlungskompetenz zu vermitteln. Damit werden die 

Schüler und Schülerinnen zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestal-

tung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwor-

tung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen, befähigt. Das schließt 

die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen 

 

 zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 

 zum lebensbegleitenden Lernen, 

 zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das Zusammen-

wachsen Europas 

ein. 

 

Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 

bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufsschule 

erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder. 

 

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsangebot 

gewährleisten, das 

 
- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte 

handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  

- einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und Schülerinnen 
ermöglicht,  

- für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben und Gesell-
schaft sensibilisiert,  

- Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer 
Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu un-
terstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf 
Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 

 

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu för-

dern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, 

sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie indi-

viduell und sozial verantwortlich zu verhalten. 
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Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz 

und Sozialkompetenz. 

 

Fachkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und 

Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergeb-

nis zu beurteilen. 

 

Selbstkompetenz1 

Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen 

und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu 

beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. 

Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, 

Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung 

durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte. 

 

Sozialkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und 

Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungs-

bewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Ent-

wicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 

 

Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestand-

teil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 

 

Methodenkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von 

Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 

 

Kommunikative Kompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu ge-

hört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen 

und darzustellen. 

 

Lernkompetenz 

Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig 

und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuord-

nen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und 

über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für le-

benslanges Lernen zu nutzen. 

                                                
1
 Der Begriff "Selbstkompetenz" ersetzt den bisher verwendeten Begriff "Humankompetenz". Er 

 berücksichtigt stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung 

 des DQR auf.  
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Teil III Didaktische Grundsätze 
 

Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu 

selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Be-

rufstätigkeit befähigt. 

 

Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz. Mit 

der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung - zumindest aber der gedanklichen Durchdrin-

gung - aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei Lernen in und aus 

der Arbeit vollzogen. 

 

Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär an 

handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem Unter-

richt eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnissen sind 

bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen folgende Ori-

entierungspunkte zu berücksichtigen: 

 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind. 

- Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zumin-

dest gedanklich nachvollzogen. 

- Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Beispiel 

technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte. 

- Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf ihre 

gesellschaftlichen Auswirkungen. 

- Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklärung 

oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebens-

planung. 

 

Die der Umsetzung dieses Lehrplans zugrunde liegenden rechtlichen Rahmenbedingungen sind in 

der „Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an den Berufsschulen 

(Berufsschulordnung)" in der jeweils gültigen Fassung geregelt. Die der Berufsschulordnung an-

gefügte Stundentafel enthält die ausgewiesenen Unterrichtsbereiche "Berufsfachliche Kompetenz" 

und "Projektkompetenz".  
 

Projektkompetenz 

Die Projektkompetenz geht über die Fachkompetenz hinaus und bildet vorrangig deren Vernetzung 

mit der Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz ab. Die überfachlichen Kompetenzen zeigen sich 

z. B. in der Entwicklung von Lösungsstrategien, der Informationsverarbeitung, den Techniken der 

kognitiven Auseinandersetzung mit dem Projektauftrag sowie deren Präsentation. In diesem Zu-

sammenhang erkennen die Schülerinnen und Schüler ihre vorhandenen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten. Zum Erreichen dieses Ziels bedarf es der gemeinsamen Planung, Durchführung 

und Kontrolle durch die Lehrkräfte. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Industriemechaniker/zur Industrie-

mechanikerin ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen 

vom 09.07.2004 (BGBl. I S. 1502) abgestimmt.1, 2 

 

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/Industriemechanikerin (Be-

schluss der KMK vom 07.01.1987) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben. 

 

Der für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentliche Lehrstoff der Berufsschule 

wird auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- 

und Sozialkunde, gewerblich-technische Ausbildungsberufe“ (Beschluss der KMK vom 

07.05.2008) vermittelt. 

 

Industriemechanikerinnen/Industriemechaniker sind überwiegend in den beruflichen Handlungsfel-

dern Herstellen, Montieren, Instandhalten und Automatisieren von technischen Systemen einge-

setzt. Die genannten Handlungsfelder werden durch die jeweiligen Lernfelder abgebildet. Innerhalb 

der Handlungsfelder bauen die Lernfelder der einzelnen Jahrgangsstufen aufeinander auf.  

 

Der Rahmenlehrplan geht von folgenden Zielen aus: 

 

Industriemechanikerinnen/Industriemechaniker 

 

 arbeiten und kommunizieren im Rahmen der beruflichen Tätigkeit inner- und außerbetrieblich so-

wie interdisziplinär mit anderen Personen, auch aus anderen Kulturkreisen. Sie arbeiten teamori-

entiert und wenden aktuelle Kommunikationsmittel auch im virtuellen Raum an;  

 wenden technische Regelwerke und Bestimmungen sowie audiovisuelle und virtuelle Hilfsmittel 

zur Beschaffung von Informationen und bei Arbeiten in technischen Systemen an; 

 planen und organisieren Arbeitsabläufe, kontrollieren und bewerten Arbeitsergebnisse auch 

unter Verwendung digitaler Werkzeuge. Sie wenden informationstechnische Systeme zur Auf-

tragsplanung, Auftragsabwicklung und Terminverfolgung an; 

 berücksichtigen die mit der Digitalisierung der Arbeit verbundene Daten- und 

Informationssicherheit; 

 recherchieren und bewerten Informationsquellen und Informationen auch in digitalen Netzen; 

 prüfen mechanische und physikalische Größen auch mit Hilfe aktueller Applikationen; 

 stellen Bauelemente durch manuelle und maschinelle Fertigungsverfahren her; 

 erstellen und optimieren Programme und bedienen numerisch gesteuerte Maschinen, Geräte 

oder Anlagen; 

 arbeiten in vernetzten Fertigungssystemen; 

 montieren und demontieren Maschinen, Geräte, Vorrichtungen und Anlagen; 

 nehmen Systeme und Anlagen einschließlich der Steuerungs- und Regeleinrichtungen in Be-

trieb und weisen Kunden ein; 

 führen Instandhaltungsarbeiten auch unter Verwendung digitaler Diagnosetools durch und 

stellen die Betriebsfähigkeit technischer Systeme sicher; 

 beschreiben die Funktionsweise, Produktions- und Organisationsabläufe sowie die Einbindung 

von Cyber-Physischen-Systemen, auch unter Berücksichtigung logistischer Prozessschritte;  

 erstellen technische Dokumentationen, auch unter Verwendung digitaler Medien; 

                                                
1 

Durch die Novellierung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Metallberufen anlässlich der 

Überführung der Prüfungsform "gestreckte Abschlussprüfung" in Dauerrecht vom 23.07.2007 (BGBl. I S. 1599) sind 

keine Änderungen im Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz erforderlich geworden. 
2 

Aufgrund der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen 

Metallberufen vom 07.06.2018 (BGBl. I S. 746) ist der Rahmenlehrplan hinsichtlich der Thematik „Digitalisierung der 

Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit“ angepasst worden.  
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 wenden Normen und Richtlinien zur Sicherung der Prozess- und Produktqualität an und tragen 

im Betrieb zur ständigen Verbesserung von Arbeitsabläufen bei; 

 wenden aktuelle Methoden der Qualitätssicherung an. 

 

Ausgangspunkt der didaktisch-methodischen Gestaltung der Lernsituationen in den einzelnen 

Lernfeldern soll der Geschäfts- und Arbeitsprozess des beruflichen Handlungsfeldes sein. Dieser 

ist in den Zielformulierungen der einzelnen Lernfelder abgebildet. Die Ziele der Lernfelder sind 

maßgeblich für die Unterrichtsgestaltung und stellen zusammen mit den ergänzenden Inhalten den 

Mindestumfang dar. 

Die fachlichen Inhalte der einzelnen Lernfelder sind nur generell benannt und nicht differenziert 

aufgelistet. Die Schule entscheidet im Rahmen ihrer Möglichkeiten in Kooperation mit den Ausbil-

dungsbetrieben eigenständig über die inhaltliche Ausgestaltung der Lernfelder. Es besteht ein en-

ger sachlicher Zusammenhang zwischen dem Rahmenlehrplan und dem Ausbildungsrahmenplan 

für die betriebliche Ausbildung. Es wird empfohlen, für die Gestaltung von exemplarischen Lernsi-

tuationen in den einzelnen Lernfeldern beide Pläne zugrunde zu legen. Die einzelnen Schulen er-

halten somit mehr Gestaltungsaufgaben und eine erweiterte didaktische Verantwortung. 

 

Mathematische, naturwissenschaftliche, technische Inhalte sowie sicherheitstechnische, ökonomi-

sche bzw. betriebswirtschaftliche und ökologische Aspekte sind in den Lernfeldern integrativ zu 

vermitteln. 

 

Einschlägige Normen und Rechtsvorschriften sowie Unfallverhütungsvorschriften sind auch dort 

zugrunde zu legen, wo sie nicht explizit erwähnt werden. 

 

Die englischsprachigen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. 

 

Die Lernfelder 1 bis 4 im ersten Ausbildungsjahr entsprechen inhaltlich den Lernfeldern 1 bis 4 der 

Rahmenlehrpläne für die handwerklichen und industriellen Metallberufe. Eine gemeinsame Be-

schulung ist im ersten Ausbildungsjahr möglich. 1 

 

Die Ziele und Inhalte der Lernfelder eins bis sechs sind mit den geforderten Qualifikationen der 

Ausbildungsordnung für den Teil 1 der Abschlussprüfung abgestimmt. 

Die Lernfelder des siebenten Ausbildungshalbjahres berücksichtigen insbesondere die beruflichen 

Einsatzgebiete in ihrer ganzheitlichen Aufgabenstellung. Diese komplexen Aufgabenstellungen 

ermöglichen es einerseits, bereits vermittelte Kompetenzen und Qualifikationen zusammenfassend 

und projektbezogen zu nutzen und zu vertiefen und andererseits zusätzliche einsatzgebietsspezifi-

sche Ziele und Inhalte in Abstimmung mit den Ausbildungsbetrieben zu erschließen. 
 
 
 

                                                
1 

Aufgrund der Aufhebung der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnungen durch Art. 8 des Gesetzes zur 

Reform der beruflichen Bildung vom 23.03.2005 (BGBl. I S. 931) wurde der entsprechende Absatz zum 

Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfeld Metalltechnik gestrichen. 
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Teil V Lernfelder 
 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Industriemechaniker/Industriemechanikerin 

 
Lernfelder 

 
Zeitrichtwerte 

 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 

1 Fertigen von Bauelementen mit handgeführten 
Werkzeugen 

80    

2 Fertigen von Bauelementen mit Maschinen 80    

3 Herstellen von einfachen Baugruppen 80    

4 Warten technischer Systeme 80    

5 Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeug-
maschinen 

 80   

6 Installieren und Inbetriebnehmen steuerungs-
technischer Systeme 

 60   

7 Montieren von technischen Teilsystemen  40   

8 Fertigen auf numerisch gesteuerten Werk-
zeugmaschinen 

 60   

9 Instandsetzen von technischen Systemen  40   

10 Herstellen und Inbetriebnehmen von 
technischen Systemen 

    80  

11 Überwachen der Produkt- und Prozessqualität    60  

12 Instandhalten von technischen Systemen   60  

13 Sicherstellen der Betriebsfähigkeit automati-
sierter Systeme 

  80  

14 Planen und Realisieren technischer Systeme    80 

15 Optimieren von technischen Systemen    60 

  
Summe (insgesamt 1020 Std.) 
 

 
320 

 

 
280 

 

 
280 

 

 
140 

 

 
 
  



Industriemechaniker/Industriemechanikerin 10 

 
 
Lernfeld 1:  

 
Fertigen von Bauelementen mit hand-
geführten Werkzeugen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Fertigen von berufstypischen Bauelementen mit 

handgeführten Werkzeugen vor. Dazu werten sie Anordnungspläne und einfache technische 

Zeichnungen aus.  

 

Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen sowie Skizzen für Bauelemente von Funktionseinhei-

ten und einfachen Baugruppen. Stücklisten und Arbeitspläne werden auch mit Hilfe von Anwen-

dungsprogrammen erarbeitet und ergänzt.  

Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Technologien planen sie die 

Arbeitsschritte mit den erforderlichen Werkzeugen, Werkstoffen, Halbzeugen und Hilfsmitteln. Sie 

bestimmen die notwendigen technologischen Daten und führen die erforderlichen Berechnungen 

durch.  

 

Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Prüfmittel aus, wenden diese an und erstellen 

die entsprechenden Prüfprotokolle.  

In Versuchen werden ausgewählte Arbeitsschritte erprobt, die Arbeitsergebnisse bewertet und 

die Fertigungskosten überschlägig ermittelt.  

 

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse insbeson-

dere unter Verwendung digitaler Medien. 

 

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes und berücksichtigen die 

Bestimmungen des Urheberrechts. 

 

 
Inhalte 

 

Teilzeichnungen 

Gruppen- oder Montagezeichnungen 

Technische Unterlagen und Informationsquellen 

Funktionsbeschreibungen 

Fertigungspläne 

Eisen- und Nichteisenmetalle 

Eigenschaften metallischer Werkstoffe 

Kunststoffe 

Allgemeintoleranzen 

Halbzeuge und Normteile  

Bankwerkzeuge, Elektrowerkzeuge 

Hilfsstoffe 

Grundlagen und Verfahren des Trennens und des Umformens 

Prüfen 

Material-, Lohn- und Werkzeugkosten 

Masse von Bauteilen, Stückzahlberechnung  

Präsentationstechniken 

Normen 
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Lernfeld 2: 

 
Fertigen von Bauelementen mit 
Maschinen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler bereiten das maschinelle Herstellen von berufstypischen Bauele-

menten vor. Zur Beschaffung von Informationen nutzen sie auch audiovisuelle und virtuelle Hilfs-

mittel. 

 

Die Schülerinnen und Schüler werten Gruppenzeichnungen, Anordnungspläne und Stücklisten 

aus. Sie erstellen und ändern Teilzeichnungen und die dazugehörigen Arbeitspläne auch mit 

Hilfe von Anwendungsprogrammen zum rechnerunterstützten Zeichnen.  

Sie wählen Werkstoffe unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Eigenschaften aus und ordnen 

sie produktbezogen zu.  

 

Sie planen die Fertigungsabläufe, ermitteln die technologischen Daten und führen die notwendi-

gen Berechnungen durch. 

Sie verstehen den grundsätzlichen Aufbau und die Wirkungsweise der Maschinen und wählen 

diese sowie die entsprechenden Werkzeuge auftragsbezogen unter Beachtung funktionaler, 

technologischer und wirtschaftlicher Kriterien aus und bereiten die Maschinen für den Einsatz 

vor.  

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Beurteilungskriterien, wählen Prüfmittel aus und wen-

den sie an, erstellen und interpretieren Prüfprotokolle.  

 

Sie präsentieren die Arbeitsergebnisse, optimieren die Arbeitsabläufe und entwickeln Alternati-

ven. Dabei nutzen sie aktuelle Medien und Präsentationsformen.  

 

In Versuchen erproben sie ausgewählte Arbeitsschritte und auch alternative Möglichkeiten und 

bewerten die Arbeitsergebnisse.  

Sie kennen die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maße und Oberflächengüte. Sie setzen 

sich mit den Einflüssen auf den Fertigungsprozess auseinander und berücksichtigen dabei die 

Bedeutung der Produktqualität.  

 
Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes. 

 

 
Inhalte: 

 

Technische Zeichnungen und Informationsquellen auch in digitaler Form  

Fertigungspläne 

Funktionsbeschreibungen 

Auswahlkriterien für Prüfmittel und Anwendungen 

ISO – Toleranzen 

Oberflächenangaben  

Messfehler 

Bohren, Senken, Reiben, Fräsen, Drehen 

Funktionseinheiten von Maschinen und deren Wirkungsweise 

Standzeiten von Werkzeugen 

Fertigungsdaten und deren Berechnungen 

Kühl- und Schmiermittel 

Grundlagen des Qualitätsmanagements 

Werkzeug- und Maschinenkosten, Materialverbrauch, Arbeitszeit 
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Lernfeld 3: 

 
Herstellen von einfachen Baugruppen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 
 

Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Herstellen von einfachen Baugruppen vor. Dazu le-

sen sie berufstypische Gesamt- und Gruppenzeichnungen, Anordnungspläne und einfache 

Schaltpläne und können die Funktionszusammenhänge der Baugruppen beschreiben und erklä-

ren. 
 
Sie erstellen und ändern Teil- und Gruppenzeichnungen sowie Stücklisten und wenden Informa-
tionen aus technischen, auch digitalen Unterlagen an. Auch unter Verwendung von Lernpro-
grammen planen sie einfache Steuerungen und wählen die entsprechenden Bauteile aus. 
Sie beschreiben die sachgerechte Montage von Baugruppen und vergleichen Montagevor-
schläge auch unter Anwendung fach- und englischsprachiger Begriffe. Einzelteile werden syste-
matisch und normgerechnet gekennzeichnet.  
 
Die Schülerinnen und Schüler verwenden Montageanleitungen und entwickeln Montagepläne 
unter Berücksichtigung von Montagehilfsmitteln und kundenspezifischen Anforderungen.  
Sie unterscheiden Fügeverfahren nach ihren Wirkprinzipien und ordnen sie anwendungsbezogen 
zu.  
 
Sie wählen die erforderlichen Werkzeuge, Normteile und Vorrichtungen produktbezogen aus und 
organisieren einfache Montagearbeiten im Team, auch in digitaler Form. 
 
Sie entwickeln Prüfkriterien für Funktionsprüfungen, erstellen Prüfpläne und Prüfprotokolle und 
dokumentieren und präsentieren diese. Sie bewerten Prüfergebnisse, beseitigen Qualitätsmän-
gel, optimieren Montageabläufe und berücksichtigen deren Wirtschaftlichkeit.  
 
Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und des Umweltschutzes. 
 

 
Inhalte: 

Teil-, Gruppen- und Gesamtzeichnungen, Anordnungspläne, auch in digitaler Form 
Technische Informationsquellen 
Funktionsbeschreibungen 
Stückliste und Montagepläne  
Montagebeschreibungen 
Werkzeuge, Vorrichtungen 
Werk-, Hilfs- und Zusatzstoffe 
Grundlagen des kraft-, form- und stoffschlüssigen Fügens 
Normteile 
Grundlagen des Qualitätsmanagements 
Funktionsprüfung 
Kraft- und Drehmomentberechnungen 
Grundlagen der Steuerungstechnik 
Arbeitsorganisation und Arbeitsplanung 
Montagekosten 
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Lernfeld 4: 

 
Warten technischer Systeme 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Wartung von technischen Systemen insbesondere 

von Betriebsmitteln vor und ermitteln Einflüsse auf deren Betriebsbereitschaft. Dabei bewerten 

sie die Bedeutung dieser Instandhaltungsmaßnahme unter den Gesichtspunkten Sicherheit, 

Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.  

 

Sie lesen Anordnungspläne, Wartungspläne und Anleitungen auch in englischer Sprache.  

Die Schülerinnen und Schüler nutzen digitale Informationsquellen. 

Sie planen Wartungsarbeiten und bestimmen die notwendigen Werkzeuge und Hilfsstoffe. Sie 

wenden die Grundlagen der Elektrotechnik und der Steuerungstechnik an und erklären einfache 

Schaltpläne in den verschiedenen Gerätetechniken. 

 

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, sowie der IT-Sicherheit. Da-

bei berücksichtigen sie besonders die Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel. Sie 

messen und berechnen elektrische und physikalische Größen. Sie bewerten und diskutieren ihre 

Arbeitsergebnisse und stellen diese dar. 

 

 

Inhalte: 

 

Grundbegriffe der Instandhaltung  

Wartungspläne  

Anordnungspläne 

Betriebsanleitungen  

Betriebsorganisation 

Verschleißursachen, Störungsursachen   

Schmier- und Kühlschmierstoffe, Entsorgung 

Korrosionsschutz und Korrosionsschutzmittel 

Funktionsprüfung 

Instandhaltungs- und Ausfallkosten, Störungsfolgen  

Schadensanalyse 

Größen im elektrischen Stromkreis, Ohmsches Gesetz 

Gefahren des elektrischen Stroms, elektrische Sicherheit    

Normen und Verordnungen 
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Lernfeld 5: 

 
Fertigen von Einzelteilen mit Werk-
zeugmaschinen 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler fertigen auftragsbezogen unter Berücksichtigung des Arbeits- und 

Umweltschutzes Werkstücke aus verschiedenen Werkstoffen auf Werkzeugmaschinen unter 

Verwendung von Datenmanagementsystemen. 

 

Sie entnehmen Gruppenzeichnungen, Teilzeichnungen, Skizzen und Stücklisten die notwendigen 

Informationen. Sie erstellen und ändern Skizzen und Teilzeichnungen auch mit Hilfe von Anwen-

dungsprogrammen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler wählen unter technologischen Aspekten geeignete Fertigungsver-

fahren aus. Sie entscheiden, ob vor der spanenden Fertigung Verfahren zum Ändern von Stoffei-

genschaften durchgeführt werden müssen. Sie legen notwendige technologische Daten fest und 

wählen die erforderlichen Hilfsstoffe aus. Dafür nutzen sie auch digitale Informationen. Für das 

gewählte Fertigungsverfahren erstellen sie Arbeitspläne, wählen Spannmittel für Werkstücke und 

Werkzeuge aus und richten die Maschine zur Fertigung ein.  

 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Prüfpläne auf der Grundlage der Vorschriften zum 

Qualitätsmanagement. Sie wählen Prüfmittel aus, führen und interpretieren Prüfprotokolle. Sie 

dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse, bewerten sie und entwickeln Alternati-

ven. Sie sichern die Prüfergebnisse auch mittels digitaler Datenverarbeitungssysteme. 

 

Sie untersuchen die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maße, Oberflächengüte und Form. 

Sie ermitteln die Fertigungskosten und beurteilen die Wirtschaftlichkeit der ausgewählten Ferti-

gungsverfahren.  

 

Die Schülerinnen und Schüler begründen ihre Entscheidungen und reagieren sachbezogen auf 

Kritik an ihrer Arbeit. 

 

 
Inhalte: 

 

technische Informationsquellen 

spanende Fertigungsverfahren 

Bearbeitungsparameter 

Schneidstoffe 

Werkstoffnormung 

Glühverfahren 

Hauptnutzungszeit 

Kühlschmierstoffe 

Prüfanweisungen  

Prüfmittelauswahl und -überwachung 

Attributive und variable Prüfmerkmale 

Form- und Lagetoleranzen 

Digitale Messgeräte 
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Lernfeld 6: 

 
Installieren und Inbetriebnehmen 
steuerungstechnischer Systeme 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 

Zielformulierung:  

 

Die Schülerinnen und Schüler installieren steuerungstechnische Systeme und nehmen sie in Be-

trieb.  

 

Aus Schaltplänen und anderen Dokumentationen ermitteln sie für Steuerungen in unterschiedli-

chen Gerätetechniken die zu verwendenden steuerungstechnischen Komponenten sowie den 

Funktionsablauf. Dabei benutzen sie Herstellerunterlagen, auch in englischer Sprache. 

 

Die Schülerinnen und Schüler planen und realisieren den Aufbau der Steuerung auch mit Simu-

lationsprogrammen. Sie nehmen das steuerungstechnische System unter Berücksichtigung des 

Arbeitsschutzes in Betrieb. Sie entwickeln Strategien zur Fehlersuche und zur Optimierung des 

steuerungstechnischen Systems und wenden diese an. 

 

Sie dokumentieren und präsentieren ihre Ergebnisse auch unter Verwendung von geeigneten 

Anwendungsprogrammen.  

 

 

Inhalte: 

 

Technologieschema 

pneumatische und hydraulische Leistungsteile 

Versorgungseinheit 

Sensoren und Aktoren 

Stoff-, Energie-, Informationsfluss  

Stromlaufpläne 

Druckmedien 

Drücke, Kräfte,  

Geschwindigkeiten, Volumenstrom 

Betriebsarten 

Anlagensicherheit 
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Lernfeld 7: 

 
Montieren von technischen Teilsystemen 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 

Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler planen die Montage von technischen Teilsystemen. Mit Hilfe von 

technischen Zeichnungen, Anordnungsplänen und Stücklisten führen sie eine Funktionsanalyse 

durch.  

 

Sie erstellen und sichern Montagepläne unter Berücksichtigung von Funktionen und Eigenschaf-

ten der Bauelemente auch unter Verwendung digitaler Medien.  

 

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die für die Montage notwendigen Kennwerte, wählen die 

erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel aus und montieren die Baugruppen.   

 

Sie führen die Funktionskontrolle durch und erstellen Prüfprotokolle. Sie sichern die Dokumente 

mittels digitaler Datenverarbeitungssysteme. Sie bewerten Prüfergebnisse, optimieren Montage-

abläufe und berücksichtigen deren Wirtschaftlichkeit.  

 

Sie dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse. Dabei wenden sie verschiedene 

Formen der Visualisierung an. 

 

 
Inhalte : 

 

Achsen und Wellen  

Gleitlager 

Wälzlager  

Führungen 

Dichtungen 

Reibung, Wärmedehnung 

Welle-Nabe-Verbindungen 

Flächenpressung 

Festigkeitskenngrößen  

Passungsarten 

Passungssysteme 

digitale Einstellgeräte 
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Lernfeld 8: 

 
Fertigen auf numerisch gesteuerten 
Werkzeugmaschinen 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Bauelemente durch Einzel- und Serienfertigung auf nume-

risch gesteuerten Werkzeugmaschinen. Sie lesen und erstellen Skizzen und Teilzeichnungen 

und entnehmen ihnen die erforderlichen Informationen für die CNC-Fertigung.  

 

Sie ermitteln die technologischen und geometrischen Daten für die Bearbeitung und erstellen 

Arbeits- und Werkzeugpläne. Die Schülerinnen und Schüler planen die Einspannung für Werk-

stücke und Werkzeuge und richten die Werkzeugmaschine ein auch unter Verwendung von 

Werkzeug-Management-Systemen.  

 

Sie entwickeln CNC-Programme durch grafische Programmierverfahren und überprüfen sie 

durch Simulationen. Sie verwenden CAD/CAM-Applikationen.  

 

Unter Anwendung ausgewählter Elemente des Qualitätsmanagements erstellen sie Prüfpläne 

auch im Hinblick auf die Serienfertigung. Sie wählen Prüfmittel aus, bewerten die Prüfergebnisse 

und optimieren auf dieser Grundlage den Fertigungsprozess, indem sie die Einflüsse der Ferti-

gungsparameter auf Maße, Oberflächengüte und Produktivität berücksichtigen.  

 

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeitsschutzes an CNC-Maschinen. 

 

 

Inhalte: 

 

Koordinatenbemaßung 

Arbeitsplan, Werkzeugplan, Einrichteblatt 

Aufbau und Funktion von CNC-Maschinen  

Koordinatensysteme 

Bezugspunkte  

Geometriedaten  

Technologiedaten 

Programmaufbau  

Werkzeugkorrekturen 

attributive und variable Merkmalsprüfung 
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Lernfeld 9: 

 
Instandsetzen von technischen Systemen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler setzen technische Systeme instand. Sie planen Instandsetzungs-

maßnahmen für technische Systeme unter Berücksichtigung betrieblicher und wirtschaftlicher 

Forderungen. Dazu beschaffen sie die notwendigen technischen Informationen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler demontieren Teilsysteme in Baugruppen und Bauelemente unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Schnittstellen und wählen die erforderlichen Werkzeuge und 

Hilfsmittel aus. 

 

Sie analysieren Fehler und dokumentieren diese. Hierfür nutzen sie die Möglichkeiten von Diag-

nosesystemen und interpretieren Funktions- und Fehlerprotokolle. Sie ermitteln die zu ersetzen-

den Bauelemente, planen die Ersatzbeschaffung und wählen geeignete Hilfs- und Betriebsstoffe 

aus. Sie ersetzen die defekten Bauelemente und montieren das System. 

Während der Instandsetzung entscheiden sie, ob und welche Unterstützung von anderen Fach-

abteilungen notwendig ist. 

 

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Funktion und bereiten die Abnahme vor. 

 

Sie planen die fachgerechte Entsorgung der defekten Teile und der verbrauchten Hilfsstoffe. Sie 

wenden die Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und zum Umweltschutz an. 

 

 
Inhalte: 

 

Gesamtzeichnungen 

Schaltpläne 

zustands- und ausfallbedingte Instandsetzung 

Stillstandszeiten, Ausfallkosten 

Abnutzungsvorrat 

Verschleiß 

Schmierstoffe 

Fehleranalyse 

Instandsetzungsvorschriften 

Inspektionsberichte 

Ersatzteillisten  

Demontage-/Montagepläne  

Abnahmeprotokoll 
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Lernfeld 10: 

 
Herstellen und Inbetriebnehmen von 
technischen Systemen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler stellen technische Systeme her und nehmen sie in Betrieb. Sie 

wenden dabei digitale Hilfsmittel und virtuelle Simulationen an. 

 

Anhand von Gesamtzeichnungen beschreiben sie Funktionszusammenhänge von Bauelementen 

und Baugruppen. Sie nehmen Änderungsaufträge entgegen, fertigen Skizzen an, führen notwen-

dige Berechnungen durch und wählen geeignete Fertigungsverfahren aus. Die Schülerinnen und 

Schüler wählen Bauelemente und Baugruppen nach Funktion bzw. Vorgabe aus.  

 

Sie planen den Arbeitsablauf auch unter Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte. 

Sie legen Montagehilfsmittel fest und stellen die Einzelteile für die Montage zusammen. Die 

Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob Fachabteilungen hinzuzuziehen sind. 

 

Sie fügen Teilsysteme zu Gesamtsystemen und nehmen sie in Betrieb. Die geforderten Para-

meter werden eingestellt, geprüft und dokumentiert. Die Schülerinnen und Schüler erstellen Be-

dienungsanleitungen. Sie protokollieren die Übergabe des technischen Systems an den Kunden.  

 

Die Schülerinnen und Schüler beachten die Vorschriften des Arbeits-, Umwelt- und Datenschut-

zes sowie ökonomische Gesichtspunkte. 

 

 

Inhalte: 

 

Pflichtenheft 

Getriebe 

Kupplungen 

Pumpen 

elektrische Antriebe 

mechanische und elektrische Kenngrößen und Kennlinien 

Schweißen, Kleben  

Hebezeuge 

Anschlagen von Lasten  

Sicherheitseinrichtungen  

Kundengespräch 

IT-Sicherheit 
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Lernfeld 11: 

 
Überwachen der Produkt- und Prozess-
qualität 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 

Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler überwachen die Produkt- und Prozessqualität und führen Maschi-

nen- und Prozessfähigkeitsuntersuchungen nach Auftrag und Anweisung durch. Sie planen die 

Durchführung, nehmen Prozessdaten auf und bewerten die ermittelten Kenngrößen auch mit 

Hilfe von Grafiken.  

 

Sie unterscheiden systematische von zufälligen Einflussgrößen und ermitteln diese für ausge-

wählte Prozesse anhand von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. Die Schülerinnen und 

Schüler verwenden statistische Verfahren der Qualitätssicherung in der laufenden Produktion. 

Sie erfassen Messdaten auch in digitaler Form und werten diese mit Hilfe von Anwendersoftware 

aus.  

 

Sie dokumentieren die Einhaltung der Prozess- und Produktqualität nach Kundenvorgaben. Sie 

überwachen den Produktionsprozess mit Methoden der Qualitätssicherung in der Massen- und 

Serienfertigung. Dabei nehmen sie Prozesskenngrößen für variable und attributive Produkt-

merkmale auf. Sie führen und interpretieren Prozessregelkarten.  

 

Sie dokumentieren den zeitlichen Verlauf eines Prozesses und leiten aus den Qualitätsdaten Kor-

rekturmaßnahmen am Prozess ab. 

 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Qualitätsdaten aus CAQ-Systemen, diskutieren Kon-

sequenzen für den Produktionsprozess, sichern und präsentieren die Ergebnisse. 

 

 

Inhalte : 

 

Qualitätsnormen 

statistische Prozessregelung  

Qualitätsregelkarten 

Ursache-Wirkungs-Diagramme 

Maschinenfähigkeitsindizes 

Prozessfähigkeitsindizes  

Normalverteilung 

Histogramme 

Standardabweichung, arithmetischer Mittelwert, Medianwert, Spannweite 

Prüfanweisungen 

Muster-/Trend-Analysen 
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Lernfeld 12: 

 
Instandhalten von technischen 
Systemen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler halten technische Systeme instand, indem sie Maßnahmen zur 

Verbesserung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit planen und durchführen. Sie nehmen Kun-

denaufträge zur Instandhaltung von technischen Systemen an.  

 

Sie nutzen auch digitale Wartungspläne und wenden Verfahren zur Feststellung des Wartungs-

bedarfes an. 

 

Sie untersuchen Systeme hinsichtlich der Ursachen der festgestellten Fehler. Dazu nutzen sie 

technische Unterlagen auch in englischer Sprache. Sie grenzen Teilsysteme ab und bestimmen 

die Eingangs- und Ausgangsgrößen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler diagnostizieren Fehler und Störungen mit Diagnosesystemen und 

interpretieren Funktions- und Fehlerprotokolle, auch durch Ferndiagnose. 

 

Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Prüfverfahren und Prüfmittel aus und wenden 

diese an. Aus den Fehlerursachen und der Fehlerhäufigkeit ermitteln sie Schwachstellen, analy-

sieren und bewerten diese unter Anwendung geeigneter Methoden auch hinsichtlich Belastung 

und Verschleiß. Sie beraten den Kunden bezüglich möglicher Maßnahmen zur Verbesserung und 

erstellen die hierfür notwendigen Unterlagen und Pläne.  

 

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen die notwendigen Bauelemente, stellen die Funktions-

fähigkeit des technischen Systems wieder her und dokumentieren ihre Ergebnisse. Nach Ab-

schluss der Instandhaltung übergeben sie das technische System dem Kunden.  

 

Sie berücksichtigen wirtschaftliche und rechtliche Folgen von Instandhaltungsarbeiten und deren 

Einfluss auf die Qualitätsanforderungen an die Produktion und das Produkt. 

 

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. 

 

 
Inhalte: 

 

Betriebs-Daten-Erfassung 

ausfallbedingte, zustandsbedingte und vorbeugende Instandhaltung 

Condition-Monitoring 

Schadensanalyse 

Werkstoffprüfverfahren 

Wärmebehandlungsverfahren 

statistische Fehlerauswertung  

Paretoanalyse 

Muster-/Trend-Analysen 

Kostenvoranschläge 

Ausfallzeiten  

Instandhaltungskosten 

Produkthaftung unter Beachtung des Qualitätsmanagements 

 

 
  



Industriemechaniker/Industriemechanikerin 22 

 
 
Lernfeld 13: 

 
Sicherstellen der Betriebsfähigkeit 
automatisierter Systeme 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler sichern die Betriebsfähigkeit automatisierter Systeme. Hierzu 

analysieren sie automatisierte Systeme unter Verwendung von technischen Dokumentationen 

auch in englischer Sprache.  

 

Für einzelne Teilsysteme entwickeln sie unter Berücksichtigung des vorgegebenen Prozessab-

laufes und der Herstellerunterlagen Lösungen zur Prozessoptimierung. 

 

Zur Behebung von Betriebsstörungen erarbeiten sie Strategien zur Fehlereingrenzung, wenden 

sie an und beseitigen die Fehler unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte. 

 

Sie modifizieren diese Systeme, testen, dokumentieren und präsentieren ihre Lösungen. Sie be-

rücksichtigen notwendige Maßnahmen zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Fertigungs- und 

Handhabungssystemen. 

 

Sie bewerten die ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekte der Automatisierungstechnik 

 

 

Inhalte: 

 

elektropneumatische und elektrohydraulische Funktionseinheiten 

Steuerung 

Regelung 

Programmierbare Steuerungen 

Betriebsarten 

Ablaufsprache, Funktionsbausteinsprache 

flexible Handhabungssysteme 

Identifikationssysteme 

Schnittstellen 

Instandhaltungsvorschriften 

Sicherheitseinrichtungen 
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Lernfeld 14: 
Planen und Realisieren technischer 
Systeme 

4. Ausbildungsjahr  
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Zielformulierung:  

 

Die Schülerinnen und Schüler planen und realisieren technische Systeme. Sie analysieren Pro-

jektaufträge im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit und definieren die Ziele. 

 

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen die Projektorganisation, dokumentieren den Projekt-

fortschritt, analysieren und bewerten den Verlauf und leiten notwendige Maßnahmen ein. Sie 

beachten die Vorgaben des Qualitätsmanagements und sichern dadurch die Qualität von Pro-

dukten und Prozessen. 

 

Sie erstellen Dokumentationen und präsentieren ihre Ergebnisse. Dabei verwenden sie aktuelle 

Informations- und Kommunikationsmedien. 

 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Projektergebnisse und Handlungsprozesse unter lern- 

und arbeitsorganisatorischen, technischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten. 

 

 
Inhalte: 

 

Lasten-/ Pflichtenheft 

Projektstrukturplan 

Projektmanagement-Tools 

Evaluation 
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Lernfeld 15:  Optimieren von technischen Systemen 
4. Ausbildungsjahr  

Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 
Zielformulierung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler optimieren technische Systeme. Dabei untersuchen sie störungs-

frei arbeitende Systeme und Produktionsabläufe hinsichtlich der Optimierungsmöglichkeiten in 

Bezug auf Ergonomie, Gesundheits-, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.  

 

Sie erarbeiten Verbesserungsvorschläge auch unter Berücksichtigung technologischer Entwick-

lungen sowie neuer Werk- und Hilfsstoffe. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Vor-

schläge, moderieren die Entscheidungsfindung in Arbeitsgruppen, schätzen den wirtschaftlichen 

Nutzen ein und entscheiden über eine Weiterleitung der Optimierungsvorschläge an das betrieb-

liche Vorschlagswesen. Hierfür wenden sie Systeme zur Auftrags- und Ressourcenplanung an. 

 

Sie planen Optimierungsmaßnahmen und entscheiden über eine eigenverantwortliche Durchfüh-

rung. Sie dokumentieren die durchgeführten Arbeiten. 

 

 

Inhalte: 

 

Arbeitsorganisation 

Ideenmanagement 

Wissensmanagement 

 


